
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Bildungsdirektionen-Einrichtungsgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 138/2017 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 13 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2019 

Abkürzung 

BD-EG 

Index 

70/02 Schulorganisation 

Text 

Verfahren vor der Begutachtungskommission 

§ 13. (1) Dem Verfahren vor der Begutachtungskommission sind nur Personen zu unterziehen, die 

 1. die im § 10 Abs. 3 angeführten Erfordernisse erfüllen und 

 2. sich spätestens am letzten Tag der in der Ausschreibung angeführten Bewerbungsfrist beworben 
haben. 

(2) Die Begutachtungskommission hat die einlangenden Bewerbungsgesuche, insbesondere die im 
Sinne des § 11 Abs. 3 darin angeführten Gründe, zu prüfen und sich hinsichtlich jener Bewerberinnen und 
Bewerber, welche die formalen Voraussetzungen erfüllen, in Form eines Bewerbungsgespräches einen 
Eindruck über die Gesamtpersönlichkeit, die Fähigkeiten, die Motivationen, die Kenntnisse, die 
Fertigkeiten, die Ausbildung und die Erfahrungen der Bewerberinnen und Bewerber zu verschaffen. 

(3) Steht ein Bewerber oder eine Bewerberin in einem Dienstverhältnis zum Bund oder zu einem 
Bundesland, so hat die Begutachtungskommission das Recht, in alle Personalunterlagen über den 
Bewerber oder die Bewerberin Einsicht zu nehmen. 

(4) Die Begutachtungskommission kann zur sachgerechten Begutachtung der Bewerberinnen und 
Bewerber notwendige Sachverständige und sachverständige Zeugen wie etwa Vorgesetzte sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragen. 

(5) Die Eignung ist insbesondere auf Grund der bisherigen Berufserfahrung und einschlägigen 
Verwendung der Bewerberinnen und Bewerber, ihrer Fähigkeit zur Menschenführung, ihrer 
organisatorischen Fähigkeiten und – wenn der Bewerber oder die Bewerberin bereits in einem 
öffentlichen Dienstverhältnis steht – auf Grund der bisher erbrachten Leistungen festzustellen. 

(6) Zur Beschlussfähigkeit der Begutachtungskommission ist die Anwesenheit sämtlicher Mitglieder 
erforderlich. Die Begutachtungskommission hat ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit zu fassen. Eine 
Stimmenthaltung ist unzulässig. 
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(7) Auf das Verfahren der Begutachtungskommission sind die §§ 6 Abs. 1, 7, 13, 14 bis 16 sowie 18 
bis 22, 32, 33, 45, 46 sowie 48 bis 50 AVG anzuwenden. 
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